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ZAHLEN | DATEN | FAKTEN
ÜBER UNS

Gründung im August 2015

28 kommunale Gesellschafter
aus der Planungsregion 17

5 Kundencenter in 
Stadt/Gemeindewerken

85.000.000 kWh Stromabsatz

105.000.000 kWh Erdgasabsatz

100% Ökostrom aus der REGION

Über 16.500 Kunden

UNIPER - Wasserkraftwerk Obernach

Planungsregion 17
Regionaler Energieversorger f. Strom & Gas



ÜBER UNS

17ER Eintarif

17ER Tag & Nacht
• für Doppeltarifzähler

17ER Individual Strom 
• Energiefestpreis 

ab 40.000 kWh

17ER Wärme 1/2
• für gemeinsame oder 

getrennte Messung

Energiekonzepte | Beratung
§ Mieterstrommodelle
§ Ausschreibungen
§ Photovoltaikanlagen

STROM    ERDGAS ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN

17ER Gas Co2 neutral Infrastruktur

Beratung

Carsharing

Systeme & 
Abrechnung

Ø Privat- und 
Gewerbekunden

Ø Strom  < 40.000 kWh
Ø Erdgas < 200.000 kWh

17ER 24h
• für Doppeltarifzähler

Ø Gewerbe

17ER Individual Gas 
• Energiefestpreis 

ab 200.000 kWh

E-MOBILITÄTE-MOBILITÄT

PRODUKTE & DIENSTLEISTUNGEN

Beratung

Systeme

E-MOBILITÄTPV & SPEICHER



ÜBERBLICK E-MOBILITÄT IN UNSERER REGION



ÜBERBLICK E-MOBILITÄT IN UNSERER REGION

DER BEDARF AN E-KFZ`S UND LADEMÖGLICHKEITEN STEIGT 
RASANT

3) 

Kraftfahrzeugbundesa

Die Zulassungen von elektrifizierten Fahrzeugen steigen rasant.

Heute konstruiert oder vertreibt jeder Automobilhersteller E-Autos. Mit 
leistungsfähigeren Akkus und steigenden Reichweiten wird das E-Mobilitätskonzept in 
vielen Bereichen des Lebens zunehmend interessanter.

Die Anzahl von E-Fahrzeugen und verfügbarer Ladepunkte hat sich in den letzten 
Jahren entkoppelt. Ende 2021 lag das Verhältnis von E-Autos und Ladestationen bei 
12:1. Aktuelle Daten zeigen, dass dieser Trend auch in diesem Jahr anhält.

80 Prozent der Ladevorgänge finden im privaten und halböffentlichen Bereich statt: 

eMobilitätslösungen gilt es nun ökonomisch sinnvoll in den Standort zu integrieren, bei 
Neubauten entsprechend einzuplanen und in  Standortplanungen zu berücksichtigen.



ÜBERBLICK E-MOBILITÄT IN UNSERER REGION
TOP 5 DER NEUZULASSUNGEN IN D / P.M

Reine Elektroautos

• Fiat 500 2.170
• Volkswagen ID.4 1.600
• Opel Corsa-e 1.406
• Volkswagen ID.3 1.383
• Volkswagen e-up 1.297

Plug-In-Hybride

• Seat Leon P-I-H 1.175
• Mitsubishi Eclipse 1.112
• Cupra Formentor 1.085
• Hyundai Tuscon 1.383
• Volkswagen Passat P-I-H 889



ÜBERBLICK E-MOBILITÄT IN UNSERER REGION
NEUZULASSUNGEN VON FAHRZEUGEN IN D VON 2020 BIS 2022

NEUZULASSUNGEN 

STAND JULI 22

Benzin 36 %

Diesel 20.1 %

Elektro 14,0 %
Hypbrid 11,5 %

Nicht dargestellt sind Hybridantriebe jenseits der 
Plug-ins sowie Antriebe mit Flüssig- oder Erdgas



ÜBERBLICK E-MOBILITÄT IN UNSERER REGION
E-MOBILITÄT IN DER REGION

• Die Zulassungszahlen von E-
Fahrzeugen (Hybrid und Voll-
elektrische Fahrzeuge) steigen rasant 
in der Region an 

• Gleichzeitig decken die aktuellen 
öffentlichen Ladeangebote im 
Oberland nicht annähernd den 
erwarteten Bedarf nach 
entsprechenden Lademöglichkeiten

• Dies lässt auf eine hohe Nachfrage 
und guter Nutzung von 
entsprechenden privaten 
Ladeangeboten schließen



WICHTIGE BEGRIFFE KURZ ERKLÄRT

GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR

HYBRID (MICRO, MILD, FULL)

• In Hybridfahrzeugen kommen 
Elektro- und. Verbrennungsmotor 
zum Einsatz. Eine Batterie wird 
beim Fahren über den Motor 
aufgeladen. Sie dient auch zur 
Speicherung von Bremsenergie

PLUG-IN-HYBRID (PHEV)

• Der Stromspeicher in Plug-in-
Hybriden kann zusätzlich über das 
Stromnetz aufgeladen werden. Auch 
hier dient die Batterie als Speicher 
von Bremsenergie.

• Um als Elektrofahrzeug im Sinne 
des EmoG zu gelten, mu ̈ssen sie 
eine elektrische Mindestreichweite 
von 60 Kilometer erreichen oder 
maximal 50 Gramm CO2 pro 
Kilometer ausstoßen. 



BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG (BEV)

• Reine Elektrofahrzeuge sind ausschließlich mit einem Elektromotor ausgestattet. Diese E-Autos 
beziehen die fu ̈r den Antrieb benötigte Energie aus der Fahrzeugbatterie, welche aus dem Stromnetz 
extern geladen wird. Ebenfalls kann die zuru ̈ck- gewonnene Bremsenergie gespeichert werden. 

WICHTIGE BEGRIFFE KURZ ERKLÄRT

GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR



PRIVAT
• Sicheres Laden mit normiertem Typ2-Ladestecker 

• Bis zu 5-mal schnellere Ladung als an einer Haushalts-
Steckdose

EINZELHANDEL
• Kundenbindung und Neukundengewinnung durch 

Angebot von Lademöglichkeiten

• Angebot von Ladegutscheinen

• Laden über Kundenkarte

PARKRAUMBETREIBER
• Differenzierung vom Wettbewerb

• Neukundengewinnung

GEWERBE & INDUSTRIE
• Eine Gesamtlösung für private Mitarbeiterfahrzeuge, Flotten 

und Besucher

• Verstärkung der Nachhaltigkeitsaktivitäten

• Intelligenter Betrieb unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 
(geldwerter Vorteil, Strombezug…)

WICHTIGE BEGRIFFE KURZ ERKLÄRT

GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR



WICHTIGE BEGRIFFE KURZ ERKLÄRT

AC: LADEN MIT WECHSELSTROM
• Laden mit bis zu 43 kW möglich
• Für Laden mit mehr als 3,7 kW ist ein dreiphasiges Netz nötig
• In Asien und USA meist auf 7,2 kW begrenzt durch Fahrzeughersteller, da 

einphasiges Netz
• Erfordert Gleichrichter / Ladegerät im Auto

DC: LADEN MIT GLEICHSTROM
• Laden mit bis zu 350 kW möglich 
• Hohe Kosten für Anschluss einer Ladestation am 

Mittelspannungsnetz
• Einzige Möglichkeit in Asien und USA Fahrzeuge schnell zu 

laden
• Erfordert keinen Gleichrichter / Ladegerät im Auto

Typ 1 Typ 2 CHAdeMO CCS
Ladegerät

Batterie

AC DC

GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR



WICHTIGE BEGRIFFE KURZ ERKLÄRT

WALLBOX ( AC „NORMAL-LADEN“) / LADESÄULE ( AC „NORMAL-LADEN“)
• Als Wallbox wird umgangssprachlich eine Wandladestation für Elektrofahrzeuge bezeichnet.
• Häufig finden Wallboxen in privaten und halböffentlichen Umfeldern Verwendung. 
• Die AC Ladesäulen eigenen sich für den öffentlichen sowie halb-öffentlichen Einsatz oder zum Beispiel auch auf 

auf Parkplätzen.
• Identifikation erfolgt im einfachen Fall mittels eines Schlüssels, bzw. einer Karte (RFID) oder App. 
• AC oder Wechselstrom steht dabei für Alternative Current ( "abwechselnder Strom"). E-Fahrzeuge können mit AC / 

Wechselstrom geladen werden. Im Fahrzeug wird Gleichstrom gewandelt um in der Batterie gespeichert zu 
werden.

LADESÄULEN ( DC „SCHNELL LADEN“)
• DC steht für Direct Current und bedeutet Gleichstrom. Hier fließt elektrischer Strom in gleichbleibender Richtung, im 

Gegensatz zum Wechselstrom, dessen Richtung sich periodisch ändert.
• Beim DC-Laden ist das Ladegerät in die Ladestation integriert, der Wechselstrom wird mittels eines Gleichrichters 

bereits in der Ladeeinheit in Gleichstrom umgewandelt. Ein Stromrichter im Fahrzeug ist deshalb nicht notwendig, so 
dass es keine Beschränkung hinsichtlich der Übertragung höherer Ladeleistungen gibt.

GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR



EINFLUSS LADEINFRASTRUKTUR AUF DIE 
ZIELAUSWAHL

GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR



DIE LADESTATION ALS WETTBEWERBSVORTEIL

• Hotels, Pensionen, Fremdenverkehr entdecken die Elektromobilität 
zunehmend als Attraktivitätsfaktor. 

• Den Gästen eine Lademöglichkeit für ihr Elektrofahrzeug anbieten zu 
können ist immer häufiger das entscheidende Plus an Service-Qualität.

• Wir unterstützen Vermierte rund Gaststätten-Betreiber bei ihren 
Überlegungen zur Elektromobilität.

»Ladeinfrastruktur ist ein Zeichen für Qualität und
Nachhal6gkeit. S6mmen Sie die Ladeinfrastruktur
entsprechend der Posi6o- nierung Ihres Hotels ab
und lassen Sie E-Mobilität Teil Ihrer
Vermarktungsstrategie werden.«

Michaela Reitterer, 
Hotelie ̀re und Pra ̈sidentin der O ̈sterreichischen Hoteliervereinigung

GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR



GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR
REICHWEITEN UND LADEDAUER

Hybrid 
Modelle 1)

Batterie-
Kapazität 
1)

Reichweite 1) Ladeleistung
AC 1)

Ladezeit AC 11 
KW 1)

Ladeleistung 
DC 1)

Ladezeit DC 11 
KW 2)

A 250 e 15,6 kWh 76 KM 3,7 / 7,4 KW ca. 2 Std. 5 Min
(7,4 kWh) 24 KW 25 min

B 250 e 15,6 kWh 67 KM 3,7 / 7,4 KW ca. 2 Std. 5 Min
(7,4 kWh) 24 KW 25 min

E 300 e 13,5 kWh 59 KM 7,4 KW ca. 1 Std 50 min N.A. N.A.

GLC 300 de 13,5  kWh 45-51 KM 7,4 KW ca. 1 Std 50 min N.A. N.A.

GLE 350 de 31,2 kWh 106 KM 7,4 KW ca. 3 Std 25 min 60 KW 22 min

In 2-3 Stunden ist Ihr Hybridfahrzeug geladen
• Mit einer leistungsfähigen Wallbox z.B. der 17er Oberland ist Ihr Hybridfahrzeug nach 2-3 Stunden vollständig geladen

1) Angaben gemäß Hersteller
2) entspricht 10-80% State of Charge
3) Bei State of Charge 10%, Schätzungen basierend auf Herstellerangaben
4) NEFZ bei unabhängigen Test /WLTP für EQB und EQS



GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR
REICHWEITEN UND LADEDAUER

Voll-elektr. 
Modelle 1)

Batterie-
Kapazität 1)

Reichwei
te in KM 
4)

Ladeleistung
AC 1)

Ladezeit AC 
11 KW 2)

Ladeleistung 
DC 1)

Ladezeit DC 
2)

Ladezeit für 
zusätzl. 100 
KM 3)

EQA 250 66,5 kWh 493 11 KW ca. 6 Std. 100 KW 30 min
(+300 KM) 11 Min

EQB 350 66,5 kWh 419 11 KW ca. 6 Std. 100 kW 30 min
(252 KM) 11 Min

EQC 400 80 kWh 421-462 11 KW ca. 7 Std 15 
Min 110 KW 40 min

(+253 KM) 15 min

EQV 300 100 kWh 417-418 11 KW ca. 9 Std 110 KW 45 min
(+300 KM) 15 min

EQS 450+ 107,8 kWh 770 11 / 22 kWh ca. 10 Std. 200 KW 31 min
(+420 KM) 8 min

Über Nacht oder Tagsüber im Betrieb ist Ihr E-Fahrzeug vollständig geladen
• Mit einer leistungsfähigen Wallbox z.B. der 17er Oberland ist Ihr E-Fahrzeug über Nacht oder Tagsüber geladen und jederzeit bereit

1) Angaben gemäß Hersteller
2) entspricht 10-80% State of Charge
3) Bei State of Charge 10%, Schätzungen basierend auf Herstellerangaben
4) NEFZ bei unabhängigen Test /WLTP für EQB und EQS



GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR
WIRTSCHAFTLICHKEIT

HYBRID-FAHRZEUGE (PHEV)

Hybrid 
Modelle  
1)

Stromve
rbrauch 
auf 100 
KM 
kombini
ert 1)

Kosten pro 
100 KM 
mit 
Haushaltstro
m Tarif ( 
41,77) Cent 
/kWh) 2)

Kosten pro 100 
KM
mit „Autostrom-
Tarif“ (34,27 
Cent/kWh) 2)

A 250 e 13,6-11,9 
kWh

ca. € 5,-- /
100 KM ca. € 4,11/100 KM

B 250 e 13,2-12,1 
kWh

ca. € 5,2 / 100 
KM ca. € 4,28 /100 KM

E 300 e 13,0-13,0 
kWh

ca. € 5,4 / 100 
KM ca. € 4,45 /100 KM

GLC 300 e 17,3-14,6 
kWh

ca. € 6,4 / 100 
KM ca. € 5,3 /100 KM

GLE 350 de 26,5-25,4 
kWh

ca. € 10,86 / 
100 KM ca. €  8,9/ 100 KM

EQ 
Modelle 
1) 

Stromverbr
auch auf 
100 KM 
kombiniert 
1)

Kosten pro 
100 KM 
mit 
Haushaltstro
m Tarif ( 
41,77 Cent 
/kWh) 2)

Kosten pro 100 
KM
mit „Autostrom-
Tarif“ (34,27 
Cent/kWh) 2)

EQA 250 15,7 kWh ca. € 6,55 / 
100 KM ca. € 5,38 /100 KM

EQB 350 16,2 kWh ca. € 6,76 / 
100 KM ca. € 5,55 /100 KM

EQC 400 20,1-21,5 
kWh

ca. € 8,6 / 
100 KM ca. € 7,0/100 KM

EQV 300 26,3-26,4 
kWh

ca. € 10,98 / 
100 KM ca. € 9,0/100 KM

EQS 19,1  kWh ca. € 7,97/ 
100 KM ca. € 6,54 /100 KM

1) Angaben gemäß Hersteller
2) entspricht 10-80% State of Charge

E-Mobilität – Günstiger als sie denken
Bezogen auf die Stromkosten ist Elektro-Mobilität günstiger als weitläufig gedacht. 
100 KM rein elektrisches Fahren ab ca 5-7 €  Stromkosten



GRUNDLAGEN DER LADEINFRASTRUKTUR
DIE STEUERLICHEN / RECHTLICHEN GRUNDLAGEN SIND GELEGT 

Besteuerung E-Fahrzeuge

• KfZ-Steuerbefreiung für E-Autos über 
10 Jahre!

• Steuerregelung Firmenfahrzeuge 
Hybrid (0,5 %) bzw.  Voll-Elektrisch 
(0,25 %) – statt 1 % !!

WEG REFORM 1

• Wohnungseigentümer und Mieter haben künftig einen 
Anspruch darauf, in der Tiefgarage oder auf dem 
Grundstück des Hauses eine Ladesäule zu installieren.

• Der Einbau einer Lademöglichkeit bedarf künftig nicht 
mehr der Zustimmung. Die Kosten trägt der jeweilige 
Eigentümer.

• Für bauliche Veränderungen gilt: Hat eine doppelt 
qualifizierte Mehrheit in der Eigentümerversammlung 
(> zwei Drittel der Stimmen auf der 
Eigentümerversammlung und mindestens 50% der 
Mitteigentumsanteile an der Immobilie) für die 
Maßnahme gestimmt, haben alle Eigentümer die 
Maßnahme zu bezahlen.

• In Wohnungseigentümerversammlungen muss nicht 
geklärt werden OB, sondern WIE und mit WEM 
Umsetzung erfolgt

• WEG‘s sollten bauliche Veränderungen gemeinsam 
durchführen um elektrischen „Wildwuchs“ zu 
vermeiden

GEIG

• Betrifft Wohn- und Gewerbeimmobilien mit 
größeren Parkplätzen.

• Neubau/Renovierung von Wohngebäuden: 
Bei mehr als zehn Stellplätzen müssen alle 
Stellplätze mit Leerrohren ausgestattet 
werden, um einfache Nachrüstung von 
Ladestationen zu ermöglichen.

• Neubau/ Renovierung von Nicht-
Wohngebäuden: Bei mehr als zehn 
Stellplätzen muss jeder fünfte Stellplatz mit 
Leerrohren ausgestattet und mind. ein 
Ladepunkt errichtet werden. 

• Bestehende Nicht-Wohn-Gebäude: Bei mehr 
als 20 Stellplätzen muss ab 2025 mind. ein 
Ladepunkt errichtet werden.

Auszüge aus dem Gebäude Elektromobilitäts-Infrastruktur-Gesetz 
(GEIG). Die Vorschriften  dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf 
Vorhaben, für welche die Bauantragstellung oder der Antrag auf 
bauaufsichtliche Zustimmung oder die Bauanzeige vor Ablauf des 10. 
März 2021 erfolgt ist 
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ÜBERBLICK AKTUELLE FÖRDERUNGEN
FÖRDERUNGEN

Besteuerung E-Fahrzeuge:

• Steuerbefreiung für E-Autos über 10 Jahre!
• Steuerregelung Firmenfahrzeuge (0,5 %) bzw. (0,25 %)

Förderprogramm Ladestationen für Elektroautos - Wohngebäude

Fördergebiet • Bund

Laufzeit bis • unbestimmt

Förderberechtigte • Privatpersonen, 
Wohnungseigentumsgemeinschaften, Mieter und 
Vermieter, Wohnungs- sowie 
Wohnungsbaugenossenschaften und Bauträger

Fördergegenstand • Ladeinfrastruktur

Förderhöhe • bis zu 900€ pro Ladepunkt, max. 9.000€ bei 10 
Ladepunkten

Fördervoraussetzung • Anschaffung eines nicht öffenlichen, intelligenten, 
steuerbaren sowie upgradefähigen Ladepunktes 
mit 11kW (Liste förderfähiger Ladestationen) 
sowie dreiphasigem Netzanschluss, Strombezug 
aus erneuerbaren Energien

Fördergeber • Kreditanstalt für Wiederaufbau

Ausgesetzt !!



ÜBERBLICK AKTUELLE FÖRDERUNGEN
FÖRDERUNGEN

Förderprogramm Ladestationen (bei Gewerbe) für Elektrofahrzeuge   KfW 441

Fördergebiet Bund

Laufzeit bis Unbestimmt

Förderberechtigte Unternehmen, Einzelunternehmer, freiberuflich Tätige
kommunale Unternehmen
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, z. B. Kammern und Verbände
gemeinnützige Organisationen einschließlich Kirchen

Fördergegenstand Kauf und die Installation von Ladestationen an Stellplätzen, die nicht öffentlich zugänglich sind, bis zu 22 kW je Ladepunkt

Förderhöhe 900 Euro je Ladepunkt, maximal 45.000 je Standort

Fördervoraussetzung Voraussetzung für die Förderung ist, dass für die Ladestationen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird 
– zum Beispiel direkt aus der eigenen PV oder über einen Energieversorger.
Liste von geförderten Ladestationen

Fördergeber Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW

Wichtig und Hochaktuell !



ÜBERBLICK AKTUELLE FÖRDERUNGEN
FÖRDERUNGEN

Förderprogramm Nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern

Fördergebiet Bayern

Laufzeit bis 16.5 bis 31.12.22   Anträge können ab Anfang Juni 22 eingereicht werden

Förderberechtigte Laden an touristischen Betrieben
Kommunales Laden
Mischflotten-Laden (mindestens ein Schnell-Ladepunkt > 22 kw)
Laden von Dienstfahrzeugen beim Mitarbeiter zu Hause

Fördergegenstand Kauf und die Installation von Ladestationen an Stellplätzen die nicht öffentlich zugänglich sind

Förderhöhe Bis zu 90 % der Zuwendungsfähigen Ausgaben maximal 1.500 je Ladepunkt. Maximal 150.000 je Antragsteller

Achtung: Die Kummulierung der Förderung mit anderen öffentlichen Mittel z.B. des Bundes ist ausgeschlosse

Fördervoraussetzung Voraussetzung für die Förderung ist, dass für die Ladestationen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird 
– zum Beispiel direkt aus der eigenen PV oder über einen Energieversorger.

Fördergeber Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Wichtig und Hochaktuell !



ÜBERBLICK AKTUELLE FÖRDERUNGEN
FÖRDERUNGEN
Förderprogramm Tourismus in Bayern - fit für die Zukunft

Fördergebiet Land

Laufzeit bis 31.12.2022

Förderberechtigte Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen, die im Bereich Tourismus tätig sind, beispielsweise Betreiber von
Hotels, Ferienwohnungen/-Apartmentbetriebe, Gaststätten und Restaurants, Campingplätze oder touristische Attraktionen.

Fördergegenstand E-Ladepunkte in Bayern

Förderhöhe 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Maximal 1500€ pro Ladepunkt. Maximale Gesamtförderung pro Antragsteller und 
Ladeort sind zehn Ladepunkte. (Bei Ladepunkten für Pedelecs / E-Roller / E-Leichtfahruzeuge beträgt der max. Förderbetrag 
pro Ladepunkt 300€.)

Fördervoraussetzung Bei Förderanträgen ist der touristische Bezug der Lademöglichkeit aufzuzeigen. Mindestens die Hälfte der Nutzungen muss 
durch Übernachtungs- sowie Tagesgäste geschehen.

Fördergeber Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Neuanträge nur bis 30.4



ÜBERBLICK AKTUELLE FÖRDERUNGEN
FÖRDERUNGEN
Förderprogramm Ladeinfrastruktur vor Ort (KMU Förderung)

Fördergebiet Bund

Laufzeit bis 31.12.2022  (Aktuell keine Neuanträge mehr möglich)

Förderberechtigte Kleine und mittlere Unternehmen (nach EU-Richtlinie: KMUs) wie z.B. Hotels, Restaurants, Einzelhandel, kleinere Stadtwerke und 
kommunale Unternehmen

Fördergegenstand Ladeinfrastruktur, Installation

Förderhöhe Bis zu 80 % der gesamten Investitionskosten für Ladeinfrastruktur eines Unternehmens. (Max. 200.000 € Fördergesamtbetrag.)

Fördervoraussetzung Förderfähig sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs nach EU-Richtlinie). Dies sind u.a. Einzelhandelsunternehmen wie 
Supermärkte oder Gastgewerbe wie beispielsweise Hotels und Restaurants. Bei beschränkter Zugänglichkeit des Ladepunktes 
(Öffnungszeiten: mindestens 12/6) erfolgt eine Absenkung der Förderhöhe auf 50 % der Förderung. Die geförderten Ladepunkte müssen 
vertragsbasiertes Laden, Roaming und Ad-hoc-Laden ermöglichen. Verpflichtend ist dabei Strom aus erneuerbaren Energien. Die 
Ladeinfrastruktur muss bis zum 31.12.2022 realisiert werden.

Fördergeber Bundesregierung / Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

Neuanträge bis 31.12.21



PRAXISBLICK: E-LADEN, VERWALTEN UND ABRECHNEN 
AUFBAU EINES LADESYSTEMES

• Wallbox: Laden an der „normalen“ Steckdose führt zu Überlastungen und Sicherheitsrisiken, daher empfiehlt sich die Installation von AC Ladepunkten mit 3,7 kW 
bis zu 22 kW

• Backend-System: Das „IT-System“ des Ladesystems regelt das Zugangsmanagement (Authentifikation), Lastmanagement, Aufzeichnung und Verwaltung von 
Ladevorgängen sowie Abrechnung 

• Authentifikation: Festlegung wer an welchen Ladepunkte laden darf. Freischaltung über App und/oder RFID Chip
• Last-Management: Steuert die richtige Energieleistung. Unter Berücksichtigung der gesamten Gebäudelast wird die verfügbare Ladeleistung optimal an alle 

Ladepunkte verteilt und schützt somit den Netzanschluss vor Überlastungen und Leistungsspitzen
• Abrechnung: Erfassung des Ladestroms durch eichrechtskonforme Ladestation über das Backend. Abrechnung oder automatisierte Abrechnung durch einen 

Backend-Dienstleister
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PRAXISBLICK: E-LADEN, VERWALTEN UND ABRECHNEN 
AUFBAU EINES LADESYSTEMES
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KOMBINATION PV & LADEINFRASTRUKTUR

1 AC LADEPUNKT
• 20.000 KM Fahr- / 

Ladeleistung p.a.
• 20 kWh pro 100 KM
• 4000 kWh p.a.
• Bei 2 KFZ 8000 kWh 

p.a.

EIGENVERSORGUNG:
• 20.000 kWh p.a.

EINSPEISUNG
• 27.000 kWh p.a.

PV ANLAGE:
• Eigenverbrauchsanteil: ca. 62%
• Autarkiegrad: ca. 70 %
• Kosten: ca. € 100.000 (Netto) +

Ladeinfrastruktur € 5.000

PV ANLAGE:
• 108 Module mit 44 kWp 
• ca. 45.000 kWh p.a.
• PV Generatorfläche 217 qm2



PRAXISBLICK: E-LADEN, VERWALTEN UND ABRECHNEN 

LADESERVICE FÜR GÄSTE

Einzelne Wallbox

• Ich möchte nur einen nicht weiter ausbaufähigen
Ladepunkt

• Ich möchte keine monatlichen Betriebskosten
zahlen

• Ich möchte keinen Strom ggü meinen Kunden
abrechnen

Skalierbares Ladesystem

• Ich möchte mit einem oder mehreren Ladepunkten
starten

• Ich möchte ggfs. weitere Ladepunkte zu einem 
späteren Zeitpunkt nachrüsten

• Ich möchte den geladenen Strom meiner Gäste kWH
basiert abrechnen

Lösungsansatz: 
Ich vermiete mit Pauschalgebühr meinen

elektrifizierten Stellplatz (€ 30,00)

Lösungsansatz: 
Eichrechtskonformes, intelligentes Ladesystem mit

Ausbaustufen (ca. € 15 Betriebskosten p.m.)



PRAXISBLICK: E-LADEN, VERWALTEN UND ABRECHNEN 

ABRECHNUNG GEGENÜBER DEN GÄSTEN

RFID KARTE QR Code

• Der Hotelier stellt mit uns ein Ladetarif ein (z.B. 38 Cent pro 
kWh)

• Auf der Wallbox wird ein QR-Code zum einscannen (Ladeapp
oder Kamera) angebracht

• Der Gast registriert sich über das Scannen des QR Codes
• Der Gast gibt seine Kreditkartennummer ein und startet den 

Ladevorgang
• 3-5 Minuten nach Abschluss des Ladevorganges erhält der 

Gast per Mail eine Abrechnung
• Erträge aus dem Ladevorgang werden dem Hotelier von den 

Stadtwerken gutgeschrieben 

• Der Hotelier stellt mit uns einen Ladetarif ein (z.B. 38 Cent pro 
kWh)

• Gast erhält an der Rezeption eine RFID Karte
• Gast schaltet mit RFID Karte den Ladepunkt frei und lädt kWh
• Im Web/Rechnungsportal erkennt der Hotelier den Betrag und 

setzt diesen auf die Hotelrechnung des Gastes
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Alle Services für Planung, Installation und Administration aus einer Hand

LADEINFRASTRUKTUR FÜR ALLE ANFORDERUNGEN



Alle Services für Planung, Installation und Administration aus einer Hand

Besteuerung E-Fahrzeuge:

• Steuerbefreiung für E-Autos über 10 Jahre!
• Steuerregelung Firmenfahrzeuge (0,5 %) 

bzw. (0,25 %)

UNSER ANGEBOT: EINZELNER 
LADEPLATZ

• Individuelle Beratung
• Qualitäts-Wallbox von namhaften Herstellern
• Service-Paket mit Pre-Check, Wandmontage, 

Inbetriebnahme und Einweisung 

Beispiel: Komplett-Preis (Brutto): 

ab € 1.489,00*
Förderung € 1.340,10
Restl. Summe €    148,90

Förderung: 
*ggfs 90% Förderung bis maximal 
1.500 €

Beispiel

LADEINFRASTRUKTUR FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE: 

• Kostenlose Fach Beratung 
“Ladeinfrastruktur“

• Pre-Check / Standortkonzept zum 
Festpreis Ihrer individuellen Anschluss-
/Ladesituation “Vor-Ort“

• Komplett-Angebot aus der passenden 
Ladeinfrastruktur, Montage, 
Inbetriebnahme und Einweisung

• Optional Wartung



Alle Services für Planung, Installation und Administration aus einer Hand

Besteuerung E-Fahrzeuge:

• Steuerbefreiung für E-Autos über 10 Jahre!
• Steuerregelung Firmenfahrzeuge (0,5 %) 

bzw. (0,25 %)

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE: 

• Kostenlose Fach Beratung 
“Ladeinfrastruktur“

• Pre-Check / Standortkonzept zum 
Festpreis Ihrer individuellen Anschluss-
/Ladesituation “Vor-Ort“

• Komplett-Angebot aus der passenden 
Ladeinfrastruktur, Montage, 
Inbetriebnahme und Einweisung

• Optional Wartung

UNSER ANGEBOT: SKALIERBARER 
LADEPLATZ

• Individuelle Beratung
• Erweiterbare Qualitäts-Wallbox von namhaften 

Herstellern
• Service-Paket mit Pre-Check, Wandmontage, 

Inbetriebnahme und Einweisung 

Beispiel: Komplett-Preis (Brutto): 

ab € 2.290,00*
Förderung € 1.500,00
Restl. Summe €    790,00

Förderung: 
*ggfs 90% Förderung bis maximal 
1.500 €

Beispiel

LADEINFRASTRUKTUR FÜR ALLE ANFORDERUNGEN



UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE

Alle Services für Planung, Installation und Administration aus einer Hand

• Erfassung und Dokumentation der 
lokalen Anschluss-Situation

• Vorschlag zur Dimensionierung der 
Ladepunkte & Zugangs-Management 
und (ggf. abhängig von den erfassten 
Begebenheiten) Empfehlungen zum 
Lastmanagement

• Kostenkalkulation für die Installation 
der 
jeweiligen lokalen Ladeinfrastruktur

• Entwicklung des Geschäftsmodelles 

• Vorstellung des Angebotes

Wie gestaltet sich die Energieversorgung?

Sind Anlagen aus erneuerbaren Energien vorhanden?

Wie gestaltet sich der Lastverlauf des Gebäudes?

Welche Hauptsicherungen bzw. Leistungsreserven sind 
am Netzanschluss vorhanden?

Muss bereits zu Beginn ein Lastmanagementsystem 
berücksichKgt werden oder kann dieses später 
nachgerüstet werden

Wo sind elektrische Unterverteiler?

Wo laufen die Stromleitungen entlang und wie sind 
diese verlegt? (Kabelkanal, in der Decke, an der Decke, 
…)
Sind Wand- und/oder Deckendurchbrüche für die 
Leitungslegung notwendig?

Sind Wände zur BefesKgung der LadestaKonen an den 
Stellplätzen verfügbar?

GSM EmpfangssituaKon 

1

I. STANDORT-KONZEPT 



UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE

THG Quote



E-MOBILITÄT „LIVE“ ERLEBEN 

Am 22. und 23.11 haben Sie die Möglichkeit an der Geschäftsstelle 
Maschinenring Oberland in Peiting am Hauptplatz 12 ein E-Auto von 
Toyota der Fa. Gallner aus Weilheim, zu testen. 



IHRE ANSPRECHPARTNER

17er Oberlandenergie GmbH

TEAM e-mobilität

Viehmarktplatz 1 | 82418 Murnau am Staffelsee

e-mobil@17.com

08841/49530-20

17er Oberlandenergie GmbH

Klaus Hochwind

Viehmarktplatz 1 | 82418 Murnau am Staffelsee

hochwind@17.com
0151/14617172
08841/49530-12


